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Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ab dem 01.06.2022 
 
 
Ab 01. Juni 2022 haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine Anspruch auf 
Leistungen der Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II).  
 

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt 
(inkl. Krankenversicherung). Zudem können die Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen 
werden. 
 
Neben diesen Unterstützungsleistungen erhalten sie Zugang zu allen Förder- und 
Qualifizierungsangeboten, wie zum Beispiel Sprachkursen, Integrationskursen sowie zu 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 
 
Welche Unterlagen / Angaben sind zur Antragstellung erforderlich? 

 

• Vorherige Registrierung im Ausländerzentralregister (AZR) 

• Pässe / Ausweise aller antragstellenden Personen, bzw. Geburtsurkunden der Kinder 

• Fiktionsbescheinigungen oder Aufenthaltstitel nach § 24 Abs. 1 AufenthG aller 
antragstellenden Personen 

• Antragsvordruck (Hauptantrag HA) 
➢ Ggf. Angaben zu Kindern (eine Anlage KI pro Kind) 
➢ Ggf. Angaben zu Einkommen (Anlage EK) und Arbeitsvertrag 
➢ Ggf. Angaben zu Kosten der Unterkunft und Heizung (Anlage KDU oder zur   

  Aufwandspauschale) 

• Deutsche Kontoverbindung (IBAN) 

• Anmeldung zu einer Krankenkasse/Beantragung einer Rentenversicherungsnummer 

• Ggf. Mutterpass (wegen Mehrbedarf) 
 
 
Hinweise zur Antragstellung auf Kindergeld 
 
Kindergeld ist in Deutschland eine vorrangige Leistung. Hierzu ist ein Antrag auf Kindergeld und die 
Anlage Kind (je Kind eine Anlage) vollständig auszufüllen und mit der Kopie der 
Fiktionsbescheinigung an die Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg zu senden. 
 
Weitere Informationen zu einem Kindergeldanspruch finden sich unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld 
 
 
Gruppeninformationsveranstaltungen / Antragstellung vor Ort 
 
In der Zeit vom 11.05. bis 25.05.2022 finden in allen Gemeinden des Landkreises Freising 
Gruppeninformationsveranstaltungen statt. Dabei werden die erforderlichen Antragsunterlagen 
ausgehändigt, und es besteht dort die Möglichkeit einer „qualifizierten Antragsabgabe“. 
 
Die Termine und Orte werden in den nächsten Tagen unter www.jobcenter-freising.de veröffentlicht.    
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